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Artikel 14 

Änderung des Artikels 36 Absätze 1 und 2 der Einzigen Suchtgiftkonvention 

Artikel 36 Absätze 1 und 2 der Einzigen Suchtgiftkonvention werden geändert und lauten wie folgt: 

„(1) a) Jede Vertragspartei trifft vorbehaltlich ihrer Verfassungsordnung die erforderlichen 
Maßnahmen, um jedes gegen dieses Übereinkommen verstoßende Anbauen, Gewinnen, Herstellen, 
Ausziehen, Zubereiten, Besitzen, Anbietung, Feilhalten, Verteilen, Kaufen, Verkaufen, Liefern – 
gleichviel zu welchen Bedingungen –, Vermitteln, Versenden – auch im Durchfuhrverkehr –, Befördern, 
Einführen und Ausführen von Suchtgiften sowie jede nach Ansicht der betreffenden Vertragspartei gegen 
dieses Übereinkommen verstoßende sonstige Handlung, wenn vorsätzlich begangen, mit Strafe zu 
bedrohen sowie schwere Verstöße angemessen zu ahnden, insbesondere mit Gefängnis oder sonstigen 
Arten des Freiheitsentzugs. 

b) Ungeachtet des vorhergehenden Buchstabens können die Vertragsparteien, wenn Süchtige 
derartige Verstöße begangen haben, entweder als Alternative zur Verurteilung oder Bestrafung oder 
zusätzlich zur Verurteilung und Bestrafung vorsehen, daß derartige Süchtige Maßnahmen der 
Behandlung, Aufklärung, Nachbehandlung, Rehabilitation und der sozialen Wiedereingliederung in 
Übereinstimmung mit Artikel 38 Absatz 1 unterzogen werden. 

(2) Jede Vertragspartei gewährleistet vorbehaltlich ihrer Verfassungsordnung, ihres Rechtssystems 
und ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften, 

 a) i) daß jeder, der in Absatz 1 aufgeführten Verstöße, wenn in verschiedenen Staaten begangen, als 
selbständiger Verstoß gilt, 

 ii) daß in bezug auf diese Verstöße die vorsätzliche Teilnahme, die Verabredung und der Versuch 
mit Strafe im Sinne des Absatzes 1 bedroht werden; dies gilt auch für Vorbereitungs- und 
Finanzhandlungen im Zusammenhang mit den in diesem Artikel bezeichneten Verstößen, 

 iii) daß im Ausland erfolgte Verurteilungen wegen solcher Verstöße rückfallbegründend wirken und 

 iv) daß die vorstehend bezeichneten schweren Verstöße, gleichviel ob von Staatsangehörigen oder 
Ausländern begangen, von der Vertragspartei verfolgt werden, in deren Hoheitsgebiet der 
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Verstoß begangen wurde, oder von der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet der Täter betroffen 
wird, wenn diese auf Grund ihres Rechts das Auslieferungsersuchen ablehnt und der Täter noch 
nicht verfolgt und verurteilt worden ist. 

 b) i) Jeder der in Absatz 1 und in Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii aufgeführten Verstöße gilt als ein in 
jeden zwischen den Vertragsparteien bestehenden Auslieferungsvertrag einbezogener, 
auslieferungsfähiger Verstoß. Die Vertragsparteien verpflichten sich, derartige Verstöße als 
auslieferungsfähige Verstöße in jeden zwischen ihnen geschlossenen Auslieferungsvertrag 
aufzunehmen. 

 ii) Wenn eine Vertragspartei, die die Auslieferung von dem Bestehen eines Vertrags abhängig 
macht, von einer anderen Vertragspartei, mit der sie keinen Auslieferungsvertrag abgeschlossen 
hat, einen Antrag auf Auslieferung erhält, steht es ihr frei, dieses Übereinkommen als 
Rechtsgrundlage für die in Absatz 1 und in Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii bezeichneten Verstöße 
anzusehen. 

 iii) Die Vertragsparteien, die die Auslieferung nicht von dem Bestehen eines Vertrages abhängig 
machen, erkennen die in Absatz 1 und in Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii bezeichneten Verstöße 
als auslieferungsfähige Verstöße untereinander an, unter der Voraussetzung, daß die im Gesetz 
der ersuchten Vertragspartei vorgesehenen Bedingungen eingehalten werden. 

 iv) Die Auslieferung wird in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der ersuchten 
Vertragspartei bewilligt, und ungeachtet des Buchstabens b Ziffern i, ii und iii ist die 
Vertragspartei berechtigt, die Bewilligung der Auslieferung in Fällen zu verweigern, in denen die 
zuständigen Behörden den Verstoß als nicht schwerwiegend genug ansehen.“ 
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